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Allgemeine Geschäftsbedingungen der TBB Bauer & Bauer GmbH; Stand 07. Mai 2025 bis auf Widerruf: 
 
Die angegebenen Preise sind Nettopreise und beinhalten nicht die gesetzliche Umsatzsteuer.  
Die angebotenen Positionen werden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. 
Im Preis inkludiert sind die Messdurchführungen und die Dokumentation in deutscher Sprache und einfacher 
Ausführung. Die Preise gelten für die Normalarbeitszeit, kontinuierliches Messen und Erreichen der Vorgaben 
im ersten Messansatz. Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und 
Stahlindustrie Österreichs vom 01. Jänner 2002 und die Montagebedingungen des Fachverbandes der 
Maschinen- und Stahlindustrie Österreichs vom Juli 1999 mit nachfolgenden Ergänzungen:   
Der Auftragnehmer haftet für Schäden an Gegenständen, sofern ein grobes Verschulden vorliegt. Die Haftung 
für Folgeschäden und entgangenem Gewinn oder Umsatz ist ausgeschlossen.  

 
Voraussetzungen für Messarbeiten: 

Filterprüfung: 
Alle Messstellen sind frei zugänglich, ev. vorhandene Diffusoren, Luftverteilernetze, Luftauslassbleche, etc. 
sind demontiert. Alle Anlageneinstellungen sind entsprechend den Prüfangaben eingestellt. Messanschlüsse 
bzw. Übergänge zu den Messgeräten sind kundenseitig hergestellt.  
Reinraumklassenprüfung: 
Der Raum ist entsprechend der Reinheitsklasse gereinigt und die Klimaanlage/Lüftung wurde seit der 
Reinigung nicht mehr außer Betrieb genommen. 

 
 

Persönliche Schutzausrüstung 

Gegebenenfalls nötige Schutzausrüstungen werden kundenseitig beigestellt. Unterweisungen in Bezug auf 
Gefahren (betriebliche Gefahren, Gifte, Keime...) werden kundenseitig durchgeführt. Vor Arbeiten in Bereichen 
mit Gefährdung wird vom Kunden ein Freigabeschein mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgefüllt und 
an uns übergeben. Gegebenenfalls notwendige Reinigungen vor Arbeitsbeginn werden separat berechnet. 

Generelles 

Reinigungsarbeiten nach der Prüfung sind im Angebot nicht enthalten. Diese sind kundenseitig durchzuführen. 
Leitern, Aufstiegshilfen, Personenschutzeinrichtungen und Hilfsmaterialien sind kundenseitig zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Prüfberichte 

In den Prüfberichten wird auf die Zeichnungen des Kunden verwiesen bzw. die kundenseitig beigestellte 
Zeichnung beigelegt. Die Fa. TBB Bauer & Bauer GmbH erhält ein Zeichnungsexemplar, welches gemeinsam 
mit dem Bericht für min. ein Jahr archiviert wird. Nachträglich angeforderte Prüfberichte können gegen Entgelt 
nachgedruckt werden.  
Dem Prüfbericht werden die Kalibrierscheine der verwendeten Messgeräte beigelegt.   

Stundensätze für Neben- und Zusatzleistungen 

Sollten Leistungen, wie beispielsweise die Demontage oder Montage von Luftauslässen, Diffusoren, 
Luftverteilernetzen, etc. vorgenommen werden, können diese gegebenenfalls von uns übernommen werden. 
Folgende Stundensätze kommen zur Anwendung: 
Montag bis Donnerstag von 07:30 bis 17:00 h 
Freitags von 07:30 bis 13:00 h 
 Messingenieur: 162,96 €/h  
 Ingenieur: 127,52 €/h, Techniker: 106,28 €/h 
Für Arbeiten außerhalb dieser Zeiten verrechnen wir von Montag bis Samstag außerhalb der Zeit von 20:00 bis 
06:00 h einen Zuschlag von 50%. Für Arbeiten an Sonntagen, Feiertagen und Nachtarbeit (20:00 bis 06:00 h), 
verrechnen wir einen Zuschlag von 100%. 

Die Angebotspreise sind an den VPI 2010 gebunden. Als Basis dient der Monat März. 
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Betriebsstörungen durch Krankheiten, Pandemien und Naturgewalten 

Wichtiger Hinweis: Sollte einer der beiden Vertragspartner von einer Betriebsstörung durch das "Corona Covid-
19 Virus", eine Pandemie, Krankheiten oder Naturgewalten betroffen sein, so sind alle Termine, Lieferzeiten 
udgl. ausgesetzt und neu zu vereinbaren. Die diesbezügliche Meldung hat telefonisch oder per E-Mail an den 
jeweiligen Projektleiter des Vertragspartners zu erfolgen. 

 
Allgemeines und Vertragsschluss 

Die Lieferzeit wird im Bestellfall nach technischer und kaufmännischer Klärung festgelegt. Der 
Zwischenverkaufsvorbehalt ist ausdrücklich vereinbart. Im Angebot gilt der Irrtumsvorbehalt. Der 
Vertragsschluss erfolgt mittels Auftragsbestätigung. 

 


